
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1986/3/5 1Ob1/86 (1Ob2/86)
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.03.1986

Norm

ABGB §364 A

ABGB §364a

Rechtssatz

Mehrere an derselben Liegenschaft dinglich Berechtigte müssen gegenseitig ihre Rechte nach den Grundsätzen des

Nachbarrechtes wahren ( hier: Tunnelservitut für eine Bundesstraße einer auf derselben Liegenschaft von einer

Gemeinde als Legalservitut betriebenen Kanalisationsanlage gegenüber ).

Entscheidungstexte

1 Ob 1/86

Entscheidungstext OGH 05.03.1986 1 Ob 1/86
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